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Mieterabfindungen sofort abziehbar 
Anschaffungsnahe Herstellungskosten
Die Finanzverwaltung rechnet Instand-
haltungs- und Modernisierungskosten, 
die innerhalb von drei Jahren nach der 
Anschaffung des Gebäudes/der Immo-
bilie durchgeführt werden, den anschaf-
fungsnahen Herstellungskosten für das 
Gebäude/Wohnung hinzu. Vorausset-
zung ist, dass die Aufwendungen 15 % 
der Anschaffungskosten übersteigen (§ 6 
Abs. 1a Einkommensteuergesetz/EStG). 
Konsequenz daraus ist, dass die Aufwen-
dungen nicht sofort als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung absetzbar sind, sondern im 
Rahmen der Abschreibung über die Nut-
zungsdauer hinweg. 

Mieterabfindungen
Im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen 

müssen oftmals Abfindungen an Mieter 
gezahlt werden, damit diese die Woh-
nung/das Gebäude verlassen. Die Fi-
nanzverwaltung rechnete solche Auf-
wendungen regelmäßig zu den anschaf-
fungsnahen Herstellungskosten hinzu. 
Dies widerspricht der neuesten Recht-
sprechung.

  BFH-Urteil 
Der Bundesfinanzhof/BFH hat mit Urteil 
vom 20.9.2022 (IX R 29/21, veröffentlicht 
am 12.1.2023) den Anwendungsbereich 
obiger Vorschrift auf bauliche Maßnah-
men am Gebäude beschränkt. Mieter-
abfindungen zählen nicht dazu. Diese 
können folglich im Jahr der Zahlungen 
sofort als Werbungskosten geltend ge-
macht werden.

Vervielfältiger 2023 

Bewertung von Nutzungen und 
Leistungen 
Bei lebzeitigen Vermögensüber-
tragungen gegen Vorbehalts- 
oder Zuwendungsnießbrauch 
kann der Kapitalwert des le-
benslangen Nutzungsrechts re-
gelmäßig vom steuerpflichtigen 
Erwerb abgezogen werden. Der 
Nießbrauch-Kapitalwert errech-
net sich aus dem maßgeblichen 
Jahreswert, der mit einem be-
stimmten Vervielfältiger multi-
pliziert wird. Dieser wird jährlich 
neu ermittelt (§ 14 Abs. 1 Satz 2 
Bewertungsgesetz/BewG).

BMF-Schreiben 
Das Bundesfinanzministerium hat 
mit Schreiben vom 14.11.2022 
(IV C 7 - S 3104/19/10001 :00) 
die Vervielfältiger zur Berech-
nung des Kapitalwerts lebens-
länglicher Nutzungen und Leis-
tungen für 2023 veröffentlicht. 
Die Werte wurden auf Basis der 
Sterbetafel 2019/2021 des Sta-
tistischen Bundesamts berech-
net. 

Niedrigere Vervielfältiger
Die Vervielfältiger 2023 liegen 
allgemein leicht unterhalb der 
Werte der Vorjahre. Dies liegt un-
ter anderem an der durch Corona 
(COVID-19) höheren Sterblichkeit 
für die meisten Altersgruppen in 
den Erhebungsjahren. So liegt 
beispielsweise die durchschnitt-
liche Lebenserwartung eines 
50-jährigen Mannes nach der ak-
tuellen Tabelle bei 30,25 Jahren, 
der Vervielfältiger bei 14,983. In 
der für 2022 maßgeblichen Ta-
belle liegt die Lebenserwartung 
bei 30,34 Jahren, der Vervielfäl-
tiger beträgt 15,001. 

  Fazit
Für die Praxis bedeutet dies, 
dass die Nießbrauch-Kapitalwer-
te bei Vermögensübertragungen 
2023 niedriger ausfallen. Dies 
führt zu einem höheren steuer-
pflichtigen Erwerb und damit zu 
einer höheren Schenkungsteuer.

Solidaritätszuschlag nicht  
verfassungswidrig 
Solidaritätszuschlag
Der sogenannte „zweite“ Solidaritätszu-
schlag wird seit 1995 erhoben. Über die 
Rechtmäßigkeit einer weiteren Erhebung 
wird heftig diskutiert. Unter anderem ist der 
Präsident des Bundesrechnungshofs in sei-
nem Gutachten über den Abbau des Soli-
daritätszuschlags (Gz I 2-90 08 04 vom 
4.6.2019) zu dem Schluss gekommen, dass 
„der Grund für die Einführung des Solida-
ritätszuschlags als Ergänzungsabgabe mit 
dem Auslaufen des Solidarpaktes II zum 
Ende des Jahres 2019 weggefallen ist“. 

  BFH-Urteil
Ein Ehepaar klagte vor dem Bundesfinanz-
hof/BFH gegen Vorauszahlungen auf den 
Solidaritätszuschlag ab 2020. Der BFH 
wies die Klage ab (Urteil vom 17.1.2023, IX 
R 15/20). Nach der Entscheidung des BFH 
war der Solidaritätszuschlag „in den Jahren 
2020 und 2021 noch nicht verfassungswid-
rig“. Damit kann die Bundesregierung wei-
terhin mit € 11 Milliarden an Mehreinnah-
men im Jahr rechnen. Über 2022 und Fol-
gejahre hatte der BFH nicht zu entscheiden.

Begründung
Der BFH begründet seine Auffassung u. a., 

dass durch die Erhebung des Solidaritätszu-
schlags mit einem Zuschlagsatz von 5,5 % 
die Finanzordnung nicht in verfassungs-
widriger Weise beeinträchtigt sei. Zum 
einen würde der wiedervereinigungsbe-
dingte Finanzbedarf des Bundes auch in 
den Jahren 2020 und 2021 fortbestehen. 
Zum anderen „kommt es auf eine mögliche 
„Umwidmung“ des Solidaritätszuschlags 
für andere Zwecke nicht an“, so der BFH. 
Soll heißen, dass der Gesetzgeber mit den 
Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag 
machen kann, was er will.

Kapitalanleger, Gleichheitsgrundsatz
Kapitalanleger zahlen grundsätzlich einen 
Solidaritätszuschlag auf alle Kapitalein-
künfte, und zwar ohne Freigrenze und 
unabhängig von der Höhe der Kapitalein-
künfte. Der BFH sieht hierin keine Ungleich-
behandlung. Auch die Tatsache, dass rund 
90 % der Steuerpflichtigen seit 2021 keinen 
Solidaritätszuschlag mehr zahlen, sondern 
nur noch die Gutverdiener, hält der BFH für 
rechtmäßig. Einen Verstoß gegen den all-
gemeinen Gleichheitssatz des Art 3 Grund-
gesetz sieht der BFH darin nicht. 
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Vorabpauschale 2023 
Vorabpauschale
Die Vorabpauschale wird seit 2019 auf Erträge von Investment-
fonds erhoben. Die Abgabe wurde durch das Investmentsteu-
erreformgesetz (InvStRefG BGBl I 2016 S 1730) eingeführt. Die 
Vorabpauschale bzw. die auf die Vorabpauschale zu entrichten-
de Abgeltungsteuer ist keine zusätzliche Steuer, sondern eine 
Vorauszahlung auf künftige Kapitalerträge. Der Abschlag wird 
bei einem späteren Verkauf der Anteile berücksichtigt. Betrof-
fen sind Investmentfonds, die aus steuerlicher Sicht keine oder 
keine ausreichend hohe Ausschüttung im Vorjahr vorgenom-
men haben. Mit eingeschlossen sind auch Exchange Traded 
Funds (ETFs). 

Zinssatz 
Die Höhe der Vorabpauschale orientiert sich an einer risikolo-
sen Marktverzinsung, das heißt, an dem Betrag, den ein Anle-
ger am Markt für eine risikofreie Geldanlage erhalten würde. 
Aufgrund der Negativzinspolitik der Notenbanken wurde in den 
vergangenen Jahren keine Vorabpauschale erhoben. Für 2023 
liegt der zur Berechnung der Vorabpauschale maßgebliche Ba-
siszinssatz gemäß BMF-Schreiben vom 4.1.2023 (IV C 1 - S 
1980-1/19/10038 :007) erstmals wieder im positiven Bereich 
und beträgt 2,55 %. Der Basisertrag ist durch Multiplikation des 
Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des Kalen-
derjahres mit 70 % des Basiszinses zu ermitteln. Der Basisertrag 
für die Vorabpauschale 2023 würde bei einem Rücknahmepreis 
von 100 bei 100 Fondsanteilen = 100 x 100 € x 2,55 % x 70 % = 
€ 178,50 betragen. Die zu zahlende Abgeltungsteuer zzgl. Soli-
daritätszuschlag per Jahresanfang beträgt € 178,50 x 26,375 %  
= € 47,08. Bei Aktien-, Misch- und Immobilienfonds unterliegt 
die Vorabpauschale der jeweils geltenden Teilfreistellung.

Steuererhebung
Voraussetzung für die Voraussteuer ist, dass der Wert des 

Investmentanteils bis zum Jahresende mindestens um die Vor-
abpauschale gestiegen ist. Bei einem Verlust des Fonds fällt 
keine Vorabpauschale an. Berücksichtigt werden ferner die 
tatsächlichen Ausschüttungen des Fonds. Die Abgeltungsteu-
er auf die Vorabpauschale ziehen deutsche Depotbanken di-
rekt vom Verrechnungskonto des Fondsanlegers ein. Der Ab-
zug erfolgt immer zum Jahresanfang für das jeweilige Vorjahr. 
Die Vorabpauschale für 2023 gilt beim Anleger als am ersten 
Werktag des folgenden Kalenderjahres – also am 2.1.2024 – 
zugeflossen. 

Depotübertragungen 2023 

Depotübertrag
Anlass für einen Wechsel der Depotbank mag es viele geben. In vie-
len Fällen locken Wechselprämien oder niedrigere Gebühren zu ei-
nem Wechsel. Neben den sonstigen Formalitäten hat ein Depotüber-
trag regelmäßig ertragsteuerliche Konsequenzen, die im Einzelnen 
erfasst werden müssen. Besonders darauf zu achten ist, dass Wech-
selprämien als sonstige Einkünfte erfasst werden müssen (§ 22 Nr. 3 
Einkommensteuergesetz/EStG). Zu einer Steuerpflicht führen solche 
Prämien angesichts des Freibetrags von € 256,00 allerdings selten.

Gläubigerwechsel
Wenig problematisch ist der Depotübertrag dann, wenn der Depot-
inhaber gleich bleibt. Die Anschaffungskosten für die übertragenen 
Wertpapiere muss die vormalige Bank der neuen Bank mitteilen. 
Dies gilt aber nur insoweit, als der Depotübertrag unter Inlandsban-
ken stattfindet. Problematischer ist ein Depotübertrag mit Gläubiger-
wechsel. Dieser führt regelmäßig zu einem fiktiven Veräußerungs-
vorgang mit der Konsequenz, dass die bisherigen Kursgewinne mit 

Abgeltungsteuer belastet werden. Keine Steuern entstehen lediglich 
dann, wenn gegenüber der Depotbank erklärt wird, dass es sich bei 
dem Depotübertrag um eine Schenkung handelt. In diesen Fällen 
meldet die Depotbank den Depotwechsel an die Finanzbehörden 
(§ 43 Abs. 1 Satz 6 EStG). Diese prüfen regelmäßig, ob eine Schen-
kungsteuerpflicht gegeben ist. 

Ersatzbemessungsgrundlage
Führt ein Depotwechsel zu einem Verlust der Anschaffungskosten 
der einzelnen übertragenen Wertpapiere, wendet die neue Depot-
bank bei Veräußerung der übertragenen Papiere die sogenannte 
Ersatzbemessungsgrundlage an. Nach dieser gelten 30 % des Ver-
kaufserlöses als fiktiver Ertrag, welcher der Abgeltungsteuer unter-
liegt. Ein 30%iger Kursgewinn ist selten. Überhöhte Steuerabzüge 
der neuen Bank können nur in der Einkommensteuererklärung 
berücksichtigt werden, indem der Anleger die Anschaffungsda-
ten dem Finanzamt nachweist und den tatsächlichen Veräuße-
rungsgewinn selbst ermittelt. 
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Mieterabfindungen sofort abziehbar 
Anschaffungsnahe Herstellungskosten
Die Finanzverwaltung rechnet Instand-
haltungs- und Modernisierungskosten, 
die innerhalb von drei Jahren nach der 
Anschaffung des Gebäudes/der Immo-
bilie durchgeführt werden, den anschaf-
fungsnahen Herstellungskosten für das 
Gebäude/Wohnung hinzu. Vorausset-
zung ist, dass die Aufwendungen 15 % 
der Anschaffungskosten übersteigen (§ 6 
Abs. 1a Einkommensteuergesetz/EStG). 
Konsequenz daraus ist, dass die Aufwen-
dungen nicht sofort als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung absetzbar sind, sondern im 
Rahmen der Abschreibung über die Nut-
zungsdauer hinweg. 

Mieterabfindungen
Im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen 

müssen oftmals Abfindungen an Mieter 
gezahlt werden, damit diese die Woh-
nung/das Gebäude verlassen. Die Fi-
nanzverwaltung rechnete solche Auf-
wendungen regelmäßig zu den anschaf-
fungsnahen Herstellungskosten hinzu. 
Dies widerspricht der neuesten Recht-
sprechung.

  BFH-Urteil 
Der Bundesfinanzhof/BFH hat mit Urteil 
vom 20.9.2022 (IX R 29/21, veröffentlicht 
am 12.1.2023) den Anwendungsbereich 
obiger Vorschrift auf bauliche Maßnah-
men am Gebäude beschränkt. Mieter-
abfindungen zählen nicht dazu. Diese 
können folglich im Jahr der Zahlungen 
sofort als Werbungskosten geltend ge-
macht werden.

Vervielfältiger 2023 

Bewertung von Nutzungen und 
Leistungen 
Bei lebzeitigen Vermögensüber-
tragungen gegen Vorbehalts- 
oder Zuwendungsnießbrauch 
kann der Kapitalwert des le-
benslangen Nutzungsrechts re-
gelmäßig vom steuerpflichtigen 
Erwerb abgezogen werden. Der 
Nießbrauch-Kapitalwert errech-
net sich aus dem maßgeblichen 
Jahreswert, der mit einem be-
stimmten Vervielfältiger multi-
pliziert wird. Dieser wird jährlich 
neu ermittelt (§ 14 Abs. 1 Satz 2 
Bewertungsgesetz/BewG).

BMF-Schreiben 
Das Bundesfinanzministerium hat 
mit Schreiben vom 14.11.2022 
(IV C 7 - S 3104/19/10001 :00) 
die Vervielfältiger zur Berech-
nung des Kapitalwerts lebens-
länglicher Nutzungen und Leis-
tungen für 2023 veröffentlicht. 
Die Werte wurden auf Basis der 
Sterbetafel 2019/2021 des Sta-
tistischen Bundesamts berech-
net. 

Niedrigere Vervielfältiger
Die Vervielfältiger 2023 liegen 
allgemein leicht unterhalb der 
Werte der Vorjahre. Dies liegt un-
ter anderem an der durch Corona 
(COVID-19) höheren Sterblichkeit 
für die meisten Altersgruppen in 
den Erhebungsjahren. So liegt 
beispielsweise die durchschnitt-
liche Lebenserwartung eines 
50-jährigen Mannes nach der ak-
tuellen Tabelle bei 30,25 Jahren, 
der Vervielfältiger bei 14,983. In 
der für 2022 maßgeblichen Ta-
belle liegt die Lebenserwartung 
bei 30,34 Jahren, der Vervielfäl-
tiger beträgt 15,001. 

  Fazit
Für die Praxis bedeutet dies, 
dass die Nießbrauch-Kapitalwer-
te bei Vermögensübertragungen 
2023 niedriger ausfallen. Dies 
führt zu einem höheren steuer-
pflichtigen Erwerb und damit zu 
einer höheren Schenkungsteuer.

Solidaritätszuschlag nicht  
verfassungswidrig 
Solidaritätszuschlag
Der sogenannte „zweite“ Solidaritätszu-
schlag wird seit 1995 erhoben. Über die 
Rechtmäßigkeit einer weiteren Erhebung 
wird heftig diskutiert. Unter anderem ist der 
Präsident des Bundesrechnungshofs in sei-
nem Gutachten über den Abbau des Soli-
daritätszuschlags (Gz I 2-90 08 04 vom 
4.6.2019) zu dem Schluss gekommen, dass 
„der Grund für die Einführung des Solida-
ritätszuschlags als Ergänzungsabgabe mit 
dem Auslaufen des Solidarpaktes II zum 
Ende des Jahres 2019 weggefallen ist“. 

  BFH-Urteil
Ein Ehepaar klagte vor dem Bundesfinanz-
hof/BFH gegen Vorauszahlungen auf den 
Solidaritätszuschlag ab 2020. Der BFH 
wies die Klage ab (Urteil vom 17.1.2023, IX 
R 15/20). Nach der Entscheidung des BFH 
war der Solidaritätszuschlag „in den Jahren 
2020 und 2021 noch nicht verfassungswid-
rig“. Damit kann die Bundesregierung wei-
terhin mit € 11 Milliarden an Mehreinnah-
men im Jahr rechnen. Über 2022 und Fol-
gejahre hatte der BFH nicht zu entscheiden.

Begründung
Der BFH begründet seine Auffassung u. a., 

dass durch die Erhebung des Solidaritätszu-
schlags mit einem Zuschlagsatz von 5,5 % 
die Finanzordnung nicht in verfassungs-
widriger Weise beeinträchtigt sei. Zum 
einen würde der wiedervereinigungsbe-
dingte Finanzbedarf des Bundes auch in 
den Jahren 2020 und 2021 fortbestehen. 
Zum anderen „kommt es auf eine mögliche 
„Umwidmung“ des Solidaritätszuschlags 
für andere Zwecke nicht an“, so der BFH. 
Soll heißen, dass der Gesetzgeber mit den 
Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag 
machen kann, was er will.

Kapitalanleger, Gleichheitsgrundsatz
Kapitalanleger zahlen grundsätzlich einen 
Solidaritätszuschlag auf alle Kapitalein-
künfte, und zwar ohne Freigrenze und 
unabhängig von der Höhe der Kapitalein-
künfte. Der BFH sieht hierin keine Ungleich-
behandlung. Auch die Tatsache, dass rund 
90 % der Steuerpflichtigen seit 2021 keinen 
Solidaritätszuschlag mehr zahlen, sondern 
nur noch die Gutverdiener, hält der BFH für 
rechtmäßig. Einen Verstoß gegen den all-
gemeinen Gleichheitssatz des Art 3 Grund-
gesetz sieht der BFH darin nicht. 
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Vorabpauschale 2023 
Vorabpauschale
Die Vorabpauschale wird seit 2019 auf Erträge von Investment-
fonds erhoben. Die Abgabe wurde durch das Investmentsteu-
erreformgesetz (InvStRefG BGBl I 2016 S 1730) eingeführt. Die 
Vorabpauschale bzw. die auf die Vorabpauschale zu entrichten-
de Abgeltungsteuer ist keine zusätzliche Steuer, sondern eine 
Vorauszahlung auf künftige Kapitalerträge. Der Abschlag wird 
bei einem späteren Verkauf der Anteile berücksichtigt. Betrof-
fen sind Investmentfonds, die aus steuerlicher Sicht keine oder 
keine ausreichend hohe Ausschüttung im Vorjahr vorgenom-
men haben. Mit eingeschlossen sind auch Exchange Traded 
Funds (ETFs). 

Zinssatz 
Die Höhe der Vorabpauschale orientiert sich an einer risikolo-
sen Marktverzinsung, das heißt, an dem Betrag, den ein Anle-
ger am Markt für eine risikofreie Geldanlage erhalten würde. 
Aufgrund der Negativzinspolitik der Notenbanken wurde in den 
vergangenen Jahren keine Vorabpauschale erhoben. Für 2023 
liegt der zur Berechnung der Vorabpauschale maßgebliche Ba-
siszinssatz gemäß BMF-Schreiben vom 4.1.2023 (IV C 1 - S 
1980-1/19/10038 :007) erstmals wieder im positiven Bereich 
und beträgt 2,55 %. Der Basisertrag ist durch Multiplikation des 
Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des Kalen-
derjahres mit 70 % des Basiszinses zu ermitteln. Der Basisertrag 
für die Vorabpauschale 2023 würde bei einem Rücknahmepreis 
von 100 bei 100 Fondsanteilen = 100 x 100 € x 2,55 % x 70 % = 
€ 178,50 betragen. Die zu zahlende Abgeltungsteuer zzgl. Soli-
daritätszuschlag per Jahresanfang beträgt € 178,50 x 26,375 %  
= € 47,08. Bei Aktien-, Misch- und Immobilienfonds unterliegt 
die Vorabpauschale der jeweils geltenden Teilfreistellung.

Steuererhebung
Voraussetzung für die Voraussteuer ist, dass der Wert des 

Investmentanteils bis zum Jahresende mindestens um die Vor-
abpauschale gestiegen ist. Bei einem Verlust des Fonds fällt 
keine Vorabpauschale an. Berücksichtigt werden ferner die 
tatsächlichen Ausschüttungen des Fonds. Die Abgeltungsteu-
er auf die Vorabpauschale ziehen deutsche Depotbanken di-
rekt vom Verrechnungskonto des Fondsanlegers ein. Der Ab-
zug erfolgt immer zum Jahresanfang für das jeweilige Vorjahr. 
Die Vorabpauschale für 2023 gilt beim Anleger als am ersten 
Werktag des folgenden Kalenderjahres – also am 2.1.2024 – 
zugeflossen. 

Depotübertragungen 2023 

Depotübertrag
Anlass für einen Wechsel der Depotbank mag es viele geben. In vie-
len Fällen locken Wechselprämien oder niedrigere Gebühren zu ei-
nem Wechsel. Neben den sonstigen Formalitäten hat ein Depotüber-
trag regelmäßig ertragsteuerliche Konsequenzen, die im Einzelnen 
erfasst werden müssen. Besonders darauf zu achten ist, dass Wech-
selprämien als sonstige Einkünfte erfasst werden müssen (§ 22 Nr. 3 
Einkommensteuergesetz/EStG). Zu einer Steuerpflicht führen solche 
Prämien angesichts des Freibetrags von € 256,00 allerdings selten.

Gläubigerwechsel
Wenig problematisch ist der Depotübertrag dann, wenn der Depot-
inhaber gleich bleibt. Die Anschaffungskosten für die übertragenen 
Wertpapiere muss die vormalige Bank der neuen Bank mitteilen. 
Dies gilt aber nur insoweit, als der Depotübertrag unter Inlandsban-
ken stattfindet. Problematischer ist ein Depotübertrag mit Gläubiger-
wechsel. Dieser führt regelmäßig zu einem fiktiven Veräußerungs-
vorgang mit der Konsequenz, dass die bisherigen Kursgewinne mit 

Abgeltungsteuer belastet werden. Keine Steuern entstehen lediglich 
dann, wenn gegenüber der Depotbank erklärt wird, dass es sich bei 
dem Depotübertrag um eine Schenkung handelt. In diesen Fällen 
meldet die Depotbank den Depotwechsel an die Finanzbehörden 
(§ 43 Abs. 1 Satz 6 EStG). Diese prüfen regelmäßig, ob eine Schen-
kungsteuerpflicht gegeben ist. 

Ersatzbemessungsgrundlage
Führt ein Depotwechsel zu einem Verlust der Anschaffungskosten 
der einzelnen übertragenen Wertpapiere, wendet die neue Depot-
bank bei Veräußerung der übertragenen Papiere die sogenannte 
Ersatzbemessungsgrundlage an. Nach dieser gelten 30 % des Ver-
kaufserlöses als fiktiver Ertrag, welcher der Abgeltungsteuer unter-
liegt. Ein 30%iger Kursgewinn ist selten. Überhöhte Steuerabzüge 
der neuen Bank können nur in der Einkommensteuererklärung 
berücksichtigt werden, indem der Anleger die Anschaffungsda-
ten dem Finanzamt nachweist und den tatsächlichen Veräuße-
rungsgewinn selbst ermittelt. 
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Bürgergeld ab 2023 
Bürgergeld
Zum 1.1.2023 wurde das Bürgergeld für 
Arbeitssuchende als Ersatzleistung für 
„Hartz IV“ neu eingeführt. Die Einführung 
erfolgt in zwei Schritten: zum 1. Januar und 
zum 1. Juli 2023. Mit dem Bürgergeld sol-
len künftig Fortschreibungen der Regelbe-
darfe auf die zu erwartende Preisentwick-
lung zeitnaher und damit wirksamer erfol-
gen. Alleinstehende und alleinerziehen-
de Leistungsberechtigte erhalten künftig  
€ 502,00. Für zwei Partner einer Bedarfs-
gemeinschaft beträgt der Regelsatz jeweils 
€ 451,00. 

Karenzzeiten, Vermögensgrenzen
Neu ist auch, dass die Angemessenheit 
der vom Bürgergeldbezieher genutzten 
Wohnung, deren Kosten der Staat trägt, 
erst nach 12 Monaten Karenzzeit überprüft 
wird. Innerhalb dieser Karenzzeit bleibt 
auch Vermögen bis zu € 40.000,00 für 
die erste Person der Bedarfsgemeinschaft 

geschützt. Für jede weitere Person gilt ein 
Freibetrag von € 15.000,00. 

Kein Vermittlungsvorrang mehr
Für Bürgergeldbezieher gilt kein Vermitt-
lungsvorrang mehr. Das heißt, Weiterbil-
dung und der Erwerb eines Berufsab-
schlusses stehen stärker im Vordergrund. 
Aufgehoben wurde das sogenannte Sank-
tionsmoratorium. Werden Termine ohne 
wichtigen Grund versäumt, können die 
Leistungen zeitnaher gemindert werden.

Steuerpflicht der 
Gas-/Wärmepreis-
bremse 
 
Neuregelungen aus dem JStG 
2022 
Mit dem Jahressteuergesetz/JStG 
2022, BGBl 2022 I Seite 2294, 
wurden neue Rechtsgrundlagen 
für die Besteuerung der Gas-/Wär-
mepreisbremse nach dem Erdgas-
Wärme-Soforthilfegesetz eingefügt 
(§§ 123 ff Einkommensteuergesetz/
EStG). Gemäß § 123 EStG sind die 
Leistungen den sonstigen Einkünf-
ten zuzuordnen, soweit sie nicht 
anderen Einkunftsarten zugehören.

Milderungszone
Steuerpflichtig ist die Finanzhilfe 
für alle Steuerpflichtigen, die mit 
ihrem zu versteuernden Einkom-
men oberhalb der Milderungszo-
ne nach § 124 EStG liegen. Die 
Milderungszone beginnt nach 
§ 124 Abs. 2 EStG ab einem zu 
versteuernden Einkommen von  
€ 66.915,00 und endet bei einem 
zu versteuernden Einkommen von 
€ 104.009,00. Bei Ehegatten, die 
zusammenveranlagt werden, be-
ginnt die Milderungszone ab ei-
nem zu versteuernden Einkom-
men von € 133.830,00 und en-
det bei einem zu versteuernden 
Einkommen von € 208.018,00. Im 
Bereich der Milderungszone ist nur 
der Bruchteil der Leistungen in die 
Steuerpflicht einzubeziehen, der 
sich als Differenz aus dem indivi-
duellen zu versteuernden Einkom-
men des Steuerpflichtigen und der 
Untergrenze der Milderungszone 
dividiert durch die Breite der Mil-
derungszone errechnet.

Berechnung
Bei der Berechnung des steuer-
pflichtigen Anteils der Soforthilfe 
muss also das zu versteuernde Ein-
kommen zunächst ohne die Entlas-
tungen ermittelt werden. Erreicht 
das zu versteuernde Einkommen 
die Grenzen der Milderungszone, 
ist die Soforthilfe dem zu versteu-
ernden Einkommen ganz oder teil-
weise hinzuzurechnen. 

Immobilienabschreibungen ab 
2023 
Neuregelung ab 2023
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde 
für nach dem 31.12.2022 fertiggestellte 
Wohngebäude die jährliche Abschrei-
bung von 2 % auf 3 % der Anschaffungs- 
und Herstellungskosten erhöht. Als fertig 
gestellt gilt eine Wohnimmobilie, sobald 
die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlos-
sen sind und das Objekt bewohnbar ist. 

Sonderabschreibungen § 7b EStG 
Sonderabschreibungen nach § 7b Ein-
kommensteuergesetz/EStG wurden neben 
den bisherigen Voraussetzungen an neue 
Effizienzvorgaben in Sachen Energieein-
sparung gekoppelt. Sonderabschreibun-
gen können für Wohnungen, die in den 
Jahren 2023 bis 2026 hergestellt werden, 
nur noch in Anspruch genommen werden, 
wenn die Wohnungen die Kriterien für 
ein Effizienzhaus 40 mit Nachhaltigkeits-
klasse/Effizienzgebäude Stufe 40 erfül-
len. Für diese Wohnungen gelten höhere 
Höchstbeträge für die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten. Diese dürfen bis zu 
€ 4.800,00 je Quadratmeter betragen, 
um die Sonderabschreibung in Anspruch 

nehmen zu können. Die Sonderabschrei-
bung beträgt unverändert jährlich 5 % der 
maßgeblichen Bemessungsgrundlage. Die 
maximale Bemessungsgrundlage beträgt 
für Effizienzgebäude € 2.500,00 je Qua-
dratmeter Wohnfläche. Für die sonstigen 
Wohnungen beträgt die maximale Bemes-
sungsgrundlage unverändert € 2.000,00. 
Darüber hinausgehende Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten können im Rah-
men der Sonderabschreibungen nicht gel-
tend gemacht werden. 

Abschreibung nach einer kürzeren Nut-
zungsdauer
Weiterhin können Immobilieneigentümer 
auch für ab 2023 hergestellte Objekte 
eine höhere jährliche Regelabschreibung 
als die neu geltenden 3 % nach Gesetz 
erreichen, wenn der Nachweis für eine 
kürzere Nutzungsdauer des Immobilienob-
jektes als die sich nach Gesetz ergeben-
den 33 Jahre erbracht wird. Eine anfangs 
beabsichtigte Streichung dieser Möglich-
keit wurde im Gesetzgebungsverfahren 
zum JStG 2022 nicht umgesetzt.
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Kaufpreisaufteilung bei Immobilienanlagen   
Problemstellung
Für den Kauf einer Bestandsimmobilie wird im Regelfall ein 
Gesamtkaufpreis vereinbart, der sich sowohl aus dem Grund-
stücks- als auch dem Gebäudeanteil zusammensetzt. Werden 
mit dem betreffenden Objekt Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung erzielt oder wird die Immobilie betrieblich genutzt, soll 
der Gebäudeanteil im Regelfall abgeschrieben werden. 

BFH-Rechtsprechung
Die exakte Ermittlung des abschreibbaren Gebäudeteils vom 
Gesamtkaufpreis konnte bislang nach der Restwertmethode 
(Gesamtkaufpreis abzüglich Grundstückswert) erfolgen. Nach 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist ein Gesamtkaufpreis 
für ein bebautes Grundstück allerdings nach dem Verhältnis der 
Verkehrswerte oder Teilwerte auf den Grund und Boden einer-
seits sowie das Gebäude andererseits aufzuteilen (vgl. BFH-
Urteil vom 10.10.2000, IX R 86/97, BStBl II 2001, 183).

Bewertungsverfahren
Die anzuwendenden Bewertungsverfahren für Grund und Boden 
und für Gebäude gleichen denen für die Erbschaft- und Schen-
kungsteuer. Im Einzelnen handelt es sich um das Vergleichswert-
verfahren, das Sachwertverfahren und das Ertragswertverfahren. 
Der Wert des Grund und Bodens wird durch Multiplikation der 
Grundstücksgröße mit den Bodenrichtwerten ermittelt.

Aufteilungshilfe der Finanzverwaltung
Zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises hat das Bundesfinanz-
ministerium eine Arbeitshilfe zur Aufteilung des Gesamtkauf-
preises für bebaute Grundstücke veröffentlicht. Die Arbeitshilfe 
umfasst unter anderem ein Online-Excel-Tool zur Eingabe der 
Eckwerte zur Kaufpreisaufteilung (https://www.bundesfinanzmi-
nisterium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steu-
erarten/Einkommensteuer/2020-04-02-Berechnung-Aufteilung-
Grundstueckskaufpreis.html). 

Alles zum Zwangsgeld
Das Zwangsgeld ist das häufigste Zwangsmittel des Finanzam-
tes. Sinn und Zweck ist ein in die Zukunft wirkendes Beugemittel. 
Es soll nicht in der Vergangenheit begangenes Unrecht sühnen. 

Voraussetzungen
Notwendig ist ein vollstreckbarer Verwaltungsakt. Zwangsmittel 
müssen schriftlich unter Setzung einer angemessenen Frist zur 
Erfüllung der Verpflichtung (Vornahme einer Handlung, Duldung 
oder Unterlassung) angedroht werden. Die Finanzbehörde muss 
sich unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
für eines der drei möglichen Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatz-
vornahme, unmittelbarer Zwang) entscheiden. Das heißt, die Fi-
nanzbehörde darf nur dasjenige Zwangsmittel bestimmen, durch 
das der Verpflichtete und die Allgemeinheit am wenigsten beein-
trächtigt werden. Das Zwangsgeld ist in bestimmter Höhe anzu-
drohen. Die Auswahl und die Festlegung der Höhe des Zwangs-
geldes stehen im Ermessen der Finanzbehörde. Die maximale 
Höhe beträgt € 25.000,00. Bei erstmaliger Androhung ist der 
Höchstsatz regelmäßig die Ausnahme und bedarf im Rahmen 
des Ermessens einer besonderen Begründung.

Festsetzung
Sofern die in der Androhung zugrundeliegende Verpflichtung 
innerhalb der gesetzten Frist nicht erfüllt wird, setzt die Finanz-
behörde das Zwangsgeld fest. Dies ist formfrei möglich, erfolgt 
aber im Regelfall schriftlich. Die Finanzbehörde hat ein Entschlie-
ßungsermessen, darf jedoch formularmäßig auf die Androhung 
Bezug nehmen. Es darf nur das Zwangsmittel festgesetzt werden, 
das angedroht wurde. Jedoch darf ein geringeres Zwangsgeld 
festgesetzt werden. Fehlt die Frist oder die Androhung oder ist 
die Frist zu kurz, so ist die Androhung rechtsunwirksam und da-
her die Festsetzung rechtswidrig. Für die Androhung und Fest-
setzung gelten die allgemeinen Regeln über die Bekanntgabe, 
sodass der Zugang beim steuerlichen Vertreter für Fristen und 
Rechtsmittel entscheidend ist.

Beendigung des Zwangsmittelverfahrens
§ 335 AO bestimmt, dass der weitere Vollzug des Zwangsver-
fahrens einzustellen ist, sobald die Verpflichtung erfüllt wird. Das 
Zwangsgeld muss somit – trotz Androhung und Festsetzung – 
nicht gezahlt werden, wenn die zugrundeliegende Verpflichtung 
erfüllt wurde. Bereits gezahltes Zwangsgeld wird jedoch nicht 
zurückerstattet.

Rechtsmittel
Die Androhung und die Festsetzung des Zwangsgeldes sind je-
weils eigenständige Verwaltungsakte. Diese sind mit dem Ein-
spruch und nachfolgend mit einer Anfechtungsklage anfechtbar. 
Vorläufiger Rechtschutz wird durch einen Antrag auf Aussetzung 
der Vollziehung gewährt.

Praxistipp
Das Zwangsgeld muss final erst mit der Vollstreckung gezahlt 
werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Erfüllung der Verpflich-
tung (z. B. mit einer geschätzten Abgabe der Steuererklärung) 
möglich und führt dazu, dass das Zwangsmittelverfahren ohne 
Folgen beendet wird.
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Bürgergeld ab 2023 
Bürgergeld
Zum 1.1.2023 wurde das Bürgergeld für 
Arbeitssuchende als Ersatzleistung für 
„Hartz IV“ neu eingeführt. Die Einführung 
erfolgt in zwei Schritten: zum 1. Januar und 
zum 1. Juli 2023. Mit dem Bürgergeld sol-
len künftig Fortschreibungen der Regelbe-
darfe auf die zu erwartende Preisentwick-
lung zeitnaher und damit wirksamer erfol-
gen. Alleinstehende und alleinerziehen-
de Leistungsberechtigte erhalten künftig  
€ 502,00. Für zwei Partner einer Bedarfs-
gemeinschaft beträgt der Regelsatz jeweils 
€ 451,00. 

Karenzzeiten, Vermögensgrenzen
Neu ist auch, dass die Angemessenheit 
der vom Bürgergeldbezieher genutzten 
Wohnung, deren Kosten der Staat trägt, 
erst nach 12 Monaten Karenzzeit überprüft 
wird. Innerhalb dieser Karenzzeit bleibt 
auch Vermögen bis zu € 40.000,00 für 
die erste Person der Bedarfsgemeinschaft 

geschützt. Für jede weitere Person gilt ein 
Freibetrag von € 15.000,00. 

Kein Vermittlungsvorrang mehr
Für Bürgergeldbezieher gilt kein Vermitt-
lungsvorrang mehr. Das heißt, Weiterbil-
dung und der Erwerb eines Berufsab-
schlusses stehen stärker im Vordergrund. 
Aufgehoben wurde das sogenannte Sank-
tionsmoratorium. Werden Termine ohne 
wichtigen Grund versäumt, können die 
Leistungen zeitnaher gemindert werden.

Steuerpflicht der 
Gas-/Wärmepreis-
bremse 
 
Neuregelungen aus dem JStG 
2022 
Mit dem Jahressteuergesetz/JStG 
2022, BGBl 2022 I Seite 2294, 
wurden neue Rechtsgrundlagen 
für die Besteuerung der Gas-/Wär-
mepreisbremse nach dem Erdgas-
Wärme-Soforthilfegesetz eingefügt 
(§§ 123 ff Einkommensteuergesetz/
EStG). Gemäß § 123 EStG sind die 
Leistungen den sonstigen Einkünf-
ten zuzuordnen, soweit sie nicht 
anderen Einkunftsarten zugehören.

Milderungszone
Steuerpflichtig ist die Finanzhilfe 
für alle Steuerpflichtigen, die mit 
ihrem zu versteuernden Einkom-
men oberhalb der Milderungszo-
ne nach § 124 EStG liegen. Die 
Milderungszone beginnt nach 
§ 124 Abs. 2 EStG ab einem zu 
versteuernden Einkommen von  
€ 66.915,00 und endet bei einem 
zu versteuernden Einkommen von 
€ 104.009,00. Bei Ehegatten, die 
zusammenveranlagt werden, be-
ginnt die Milderungszone ab ei-
nem zu versteuernden Einkom-
men von € 133.830,00 und en-
det bei einem zu versteuernden 
Einkommen von € 208.018,00. Im 
Bereich der Milderungszone ist nur 
der Bruchteil der Leistungen in die 
Steuerpflicht einzubeziehen, der 
sich als Differenz aus dem indivi-
duellen zu versteuernden Einkom-
men des Steuerpflichtigen und der 
Untergrenze der Milderungszone 
dividiert durch die Breite der Mil-
derungszone errechnet.

Berechnung
Bei der Berechnung des steuer-
pflichtigen Anteils der Soforthilfe 
muss also das zu versteuernde Ein-
kommen zunächst ohne die Entlas-
tungen ermittelt werden. Erreicht 
das zu versteuernde Einkommen 
die Grenzen der Milderungszone, 
ist die Soforthilfe dem zu versteu-
ernden Einkommen ganz oder teil-
weise hinzuzurechnen. 

Immobilienabschreibungen ab 
2023 
Neuregelung ab 2023
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde 
für nach dem 31.12.2022 fertiggestellte 
Wohngebäude die jährliche Abschrei-
bung von 2 % auf 3 % der Anschaffungs- 
und Herstellungskosten erhöht. Als fertig 
gestellt gilt eine Wohnimmobilie, sobald 
die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlos-
sen sind und das Objekt bewohnbar ist. 

Sonderabschreibungen § 7b EStG 
Sonderabschreibungen nach § 7b Ein-
kommensteuergesetz/EStG wurden neben 
den bisherigen Voraussetzungen an neue 
Effizienzvorgaben in Sachen Energieein-
sparung gekoppelt. Sonderabschreibun-
gen können für Wohnungen, die in den 
Jahren 2023 bis 2026 hergestellt werden, 
nur noch in Anspruch genommen werden, 
wenn die Wohnungen die Kriterien für 
ein Effizienzhaus 40 mit Nachhaltigkeits-
klasse/Effizienzgebäude Stufe 40 erfül-
len. Für diese Wohnungen gelten höhere 
Höchstbeträge für die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten. Diese dürfen bis zu 
€ 4.800,00 je Quadratmeter betragen, 
um die Sonderabschreibung in Anspruch 

nehmen zu können. Die Sonderabschrei-
bung beträgt unverändert jährlich 5 % der 
maßgeblichen Bemessungsgrundlage. Die 
maximale Bemessungsgrundlage beträgt 
für Effizienzgebäude € 2.500,00 je Qua-
dratmeter Wohnfläche. Für die sonstigen 
Wohnungen beträgt die maximale Bemes-
sungsgrundlage unverändert € 2.000,00. 
Darüber hinausgehende Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten können im Rah-
men der Sonderabschreibungen nicht gel-
tend gemacht werden. 

Abschreibung nach einer kürzeren Nut-
zungsdauer
Weiterhin können Immobilieneigentümer 
auch für ab 2023 hergestellte Objekte 
eine höhere jährliche Regelabschreibung 
als die neu geltenden 3 % nach Gesetz 
erreichen, wenn der Nachweis für eine 
kürzere Nutzungsdauer des Immobilienob-
jektes als die sich nach Gesetz ergeben-
den 33 Jahre erbracht wird. Eine anfangs 
beabsichtigte Streichung dieser Möglich-
keit wurde im Gesetzgebungsverfahren 
zum JStG 2022 nicht umgesetzt.

© Khongtham / stock.adobe.com

4 STEUERNEWS Frühjahr 2023

Kaufpreisaufteilung bei Immobilienanlagen   
Problemstellung
Für den Kauf einer Bestandsimmobilie wird im Regelfall ein 
Gesamtkaufpreis vereinbart, der sich sowohl aus dem Grund-
stücks- als auch dem Gebäudeanteil zusammensetzt. Werden 
mit dem betreffenden Objekt Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung erzielt oder wird die Immobilie betrieblich genutzt, soll 
der Gebäudeanteil im Regelfall abgeschrieben werden. 

BFH-Rechtsprechung
Die exakte Ermittlung des abschreibbaren Gebäudeteils vom 
Gesamtkaufpreis konnte bislang nach der Restwertmethode 
(Gesamtkaufpreis abzüglich Grundstückswert) erfolgen. Nach 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist ein Gesamtkaufpreis 
für ein bebautes Grundstück allerdings nach dem Verhältnis der 
Verkehrswerte oder Teilwerte auf den Grund und Boden einer-
seits sowie das Gebäude andererseits aufzuteilen (vgl. BFH-
Urteil vom 10.10.2000, IX R 86/97, BStBl II 2001, 183).

Bewertungsverfahren
Die anzuwendenden Bewertungsverfahren für Grund und Boden 
und für Gebäude gleichen denen für die Erbschaft- und Schen-
kungsteuer. Im Einzelnen handelt es sich um das Vergleichswert-
verfahren, das Sachwertverfahren und das Ertragswertverfahren. 
Der Wert des Grund und Bodens wird durch Multiplikation der 
Grundstücksgröße mit den Bodenrichtwerten ermittelt.

Aufteilungshilfe der Finanzverwaltung
Zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises hat das Bundesfinanz-
ministerium eine Arbeitshilfe zur Aufteilung des Gesamtkauf-
preises für bebaute Grundstücke veröffentlicht. Die Arbeitshilfe 
umfasst unter anderem ein Online-Excel-Tool zur Eingabe der 
Eckwerte zur Kaufpreisaufteilung (https://www.bundesfinanzmi-
nisterium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steu-
erarten/Einkommensteuer/2020-04-02-Berechnung-Aufteilung-
Grundstueckskaufpreis.html). 

Alles zum Zwangsgeld
Das Zwangsgeld ist das häufigste Zwangsmittel des Finanzam-
tes. Sinn und Zweck ist ein in die Zukunft wirkendes Beugemittel. 
Es soll nicht in der Vergangenheit begangenes Unrecht sühnen. 

Voraussetzungen
Notwendig ist ein vollstreckbarer Verwaltungsakt. Zwangsmittel 
müssen schriftlich unter Setzung einer angemessenen Frist zur 
Erfüllung der Verpflichtung (Vornahme einer Handlung, Duldung 
oder Unterlassung) angedroht werden. Die Finanzbehörde muss 
sich unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
für eines der drei möglichen Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatz-
vornahme, unmittelbarer Zwang) entscheiden. Das heißt, die Fi-
nanzbehörde darf nur dasjenige Zwangsmittel bestimmen, durch 
das der Verpflichtete und die Allgemeinheit am wenigsten beein-
trächtigt werden. Das Zwangsgeld ist in bestimmter Höhe anzu-
drohen. Die Auswahl und die Festlegung der Höhe des Zwangs-
geldes stehen im Ermessen der Finanzbehörde. Die maximale 
Höhe beträgt € 25.000,00. Bei erstmaliger Androhung ist der 
Höchstsatz regelmäßig die Ausnahme und bedarf im Rahmen 
des Ermessens einer besonderen Begründung.

Festsetzung
Sofern die in der Androhung zugrundeliegende Verpflichtung 
innerhalb der gesetzten Frist nicht erfüllt wird, setzt die Finanz-
behörde das Zwangsgeld fest. Dies ist formfrei möglich, erfolgt 
aber im Regelfall schriftlich. Die Finanzbehörde hat ein Entschlie-
ßungsermessen, darf jedoch formularmäßig auf die Androhung 
Bezug nehmen. Es darf nur das Zwangsmittel festgesetzt werden, 
das angedroht wurde. Jedoch darf ein geringeres Zwangsgeld 
festgesetzt werden. Fehlt die Frist oder die Androhung oder ist 
die Frist zu kurz, so ist die Androhung rechtsunwirksam und da-
her die Festsetzung rechtswidrig. Für die Androhung und Fest-
setzung gelten die allgemeinen Regeln über die Bekanntgabe, 
sodass der Zugang beim steuerlichen Vertreter für Fristen und 
Rechtsmittel entscheidend ist.

Beendigung des Zwangsmittelverfahrens
§ 335 AO bestimmt, dass der weitere Vollzug des Zwangsver-
fahrens einzustellen ist, sobald die Verpflichtung erfüllt wird. Das 
Zwangsgeld muss somit – trotz Androhung und Festsetzung – 
nicht gezahlt werden, wenn die zugrundeliegende Verpflichtung 
erfüllt wurde. Bereits gezahltes Zwangsgeld wird jedoch nicht 
zurückerstattet.

Rechtsmittel
Die Androhung und die Festsetzung des Zwangsgeldes sind je-
weils eigenständige Verwaltungsakte. Diese sind mit dem Ein-
spruch und nachfolgend mit einer Anfechtungsklage anfechtbar. 
Vorläufiger Rechtschutz wird durch einen Antrag auf Aussetzung 
der Vollziehung gewährt.

Praxistipp
Das Zwangsgeld muss final erst mit der Vollstreckung gezahlt 
werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Erfüllung der Verpflich-
tung (z. B. mit einer geschätzten Abgabe der Steuererklärung) 
möglich und führt dazu, dass das Zwangsmittelverfahren ohne 
Folgen beendet wird.
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Beiträge zur Rentenversicherung
Bisherige Regelung
Mit dem Alterseinkünftegesetz 2005 wur-
de im Zuge der Umstellung der Besteu-
erung von Renten auf die nachgelager-
te Besteuerung ein jährlich um 2 Prozent 
ansteigender Sonderausgabenabzug von 
Altersvorsorgeaufwendungen bis ins Jahr 
2025 eingeführt. Die stufenweise Erhö-
hung des Sonderausgabenabzugs ende-
te zum 31.12.2022.

Vollständiger Sonderausgabenabzug
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 (JStG 
2022) wurde mit Wirkung ab 2023 ein 
vollständiger Sonderausgabenabzug für 
Altersvorsorgeaufwendungen (Renten-
versicherungsbeiträge) eingeführt (§ 10 
Abs. 3 EStG idF JStG 2022). Ursprüng-
lich war vorgesehen, den vollständigen 

Sonderausgabenabzug erstmals im Jahr 
2025 zuzulassen. Für 2023 erhöht sich 
dadurch der Sonderausgabenabzugs-
betrag um vier Prozent. Unverändert gilt, 
dass Altersvorsorgeaufwendungen bis 
zu dem Höchstbeitrag zur knappschaft-
lichen Rentenversicherung West berück-
sichtigt werden können. Der Höchstbei-
trag beträgt 2023 € 26.528,00 (= 24,7 % 
aus der Beitragsbemessungsgrenze  
€ 107.400,00).

Wegfall der Vorsorgepauschale
Als Folgeänderung entfällt die Über-
gangsregelung zum Abzug von Renten-
versicherungsbeiträgen in Form einer Vor-
sorgepauschale bei der Erhebung der 
Lohnsteuer (§ 39 b Abs. 4 Einkommen-
steuergesetz).

Arbeitszimmer und 
Homeoffice- 
Pauschale 2023  
 
Arbeitszimmer 
Steuerpflichtige können Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer bis zu € 1.260,00 pro Ka-
lenderjahr steuerlich geltend ma-
chen, wenn für diese konkrete Tä-
tigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht (§ 4 Abs. 5 Buchst. 
6b Einkommensteuergesetz/EStG). 
Die Aufwendungen mussten bis-
lang im Einzelnen nachgewiesen 
werden. Nach der Neuregelung 
im Jahressteuergesetz 2022 wur-
de der Höchstbetrag für Aufwen-
dungen in eine Jahrespauscha-
le umgewandelt. Ein Nachweis für 
Aufwendungen entfällt. Ein unbe-
schränkter Abzug von Arbeitszim-
meraufwendungen bleibt wie bisher 
nur solchen Steuerpflichtigen vor-
behalten, bei denen der sogenann-
te Mittelpunktfall vorliegt. Das heißt, 
das Arbeitszimmer bildet den Mittel-
punkt für die gesamte betriebliche 
und berufliche Tätigkeit.

Homeoffice-Pauschale
Die Geltendmachung einer Home-
office-Pauschale wurde durch das 
Jahressteuergesetz 2022 erleich-
tert. Der jährliche Maximalbetrag 
für die Homeoffice-Pauschale wur-
de von € 600,00 auf € 1.260,00 
angehoben. Der tägliche Pausch-
betrag in Höhe von € 6,00 kann 
ab 2023 bereits dann geltend ge-
macht werden, wenn die Tätigkeit 
überwiegend (bisher „ausschließ-
lich“ § 4 Abs. 5 Nr. 6b Satz 4 EStG a. 
F.) in der häuslichen Wohnung aus-
geübt wird. Im Ergebnis muss der 
Arbeitnehmer somit nicht mehr den 
ganzen Tag zu Hause arbeiten, um 
die Homeoffice-Pauschale geltend 
machen zu können. Es können da-
rüber hinaus für denselben Tag die 
Entfernungspauschale oder Reise-
kosten geltend gemacht werden. 
Bei doppelter Haushaltsführung 
kommt die Homeoffice-Pauschale 
nicht mehr zum Ansatz. Aufwen-
dungen für Arbeitsmittel und Inter-
netkosten usw. können darüber hi-
naus gesondert geltend gemacht 
werden. 

Photovoltaikanlagen: Ausnah-
men von der Besteuerung
Photovoltaikanlagen 
Einnahmen aus dem Verkauf des mit 
einer Photovoltaikanlage erzeugten Stro-
mes an den örtlichen Netzbetreiber stel-
len Einkünfte aus Gewerbebetrieb dar 
(§ 15 Einkommensteuergesetz/EStG). 
Darüber hinaus fällt mit dem Betreiben 
einer größeren Photovoltaikanlage auch 
Umsatzsteuer an, soweit der Betreiber 
nicht unter die Kleinunternehmerrege-
lung fällt (Umsatz im vorherigen Jahr nicht 
mehr als € 22.000,00 und im laufenden 
Kalenderjahr keine höheren Umsätze als 
€ 50.000,00, vgl. § 19 Abs. 1 Umsatz-
steuergesetz/UStG). Betreiber größerer 
Anlagen müssen darüber hinaus auch 
eine Gewerbesteuererklärung abgeben, 
sofern der Gewerbeertrag den Freibetrag 
von € 24.500,00 im Jahr überschreitet.  

Neuregelungen im JStG 2022
Die Finanzverwaltung räumte Betreibern 
kleinerer Anlagen bislang auf Antrag 
einen Verzicht auf die steuerliche Erfas-
sung ein. Damit konnten kleine Anlagen 
von der Besteuerung ausgenommen wer-
den, die Anschaffungskosten waren dafür 
aber nicht abschreibbar. Möglich war dies 
bei Anlagen bis zu 10 Kilowatt (vgl. BMF-
Schreiben vom 29.10.2021). Mit dem 

Jahressteuergesetz 2022 wurde mit § 3 
Nr. 72 EStG i.d.F. JStG 2022 eine gesetz-
liche Steuerbefreiung für Photovoltaikan-
lagen mit einer Bruttoleistung von bis zu 
30 Kilowatt geschaffen. 

Neuregelung im Einzelnen
Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäu-
sern oder nicht Wohnzwecken dienenden 
Gebäuden sind rückwirkend ab 1.1.2022 
steuerfrei, wenn die Bruttoleistung 30 
Kilowatt nicht überschreitet. Anlagen auf 
oder an sonstigen Gebäuden (Mischge-
bäuden 2) sind steuerfrei, sofern die ins-
tallierte Bruttoleistung 15 Kilowatt pro 
Wohn- oder Gewerbeeinheit nicht über-
schreitet. Die Werte gelten für jede ein-
zelne Anlage. Für mehrere Anlagen gilt 
eine maximale Grenze von 100 Kilowatt. 
Die 100-kW-Grenze gilt pro Steuerpflich-
tigen oder pro Mitunternehmerschaft. Die 
Steuerbefreiung gilt unabhängig von der 
Art der Verwendung des erzeugten Stro-
mes. Die Steuerbefreiung gilt auch, wenn 
der Strom vollständig an den Netzbetrei-
ber verkauft oder zum Aufladen eines 
betrieblich genutzten E-Autos verwendet 
wird. Die Neuregelungen gelten unab-
hängig vom Zeitpunkt der Errichtung der 
Anlage.
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Grundbesitzbewertung für Erbschaft- und  
Schenkungsteuer ab 2023 
Jahressteuergesetz 2022
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 (BGBl 2022 I S. 2294) wur-
den einschlägige Vorschriften zur Bewertung von Grundbesitz für 
die Erbschaft- und Schenkungsteuer an die Immobilienwertermitt-
lungsverordnung vom Juli 2021 angepasst. Die Änderungen wa-
ren notwendig, um den Anforderungen des Bewertungsgesetzes/
BewG an eine möglichst realitätsnahe Verkehrswertermittlung ge-
recht zu werden. 

Die wesentlichen Neuregelungen im Überblick
Allgemein wurde die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer für 
Wohnimmobilien von bisher 70 Jahre auf 80 Jahre angehoben. 
Zudem liegt eine „Wohnung“ i. S. des Bewertungsrechts bereits 
ab einer Wohnfläche von 20 qm (bisher 23 qm) vor. 

Sachwertverfahren
Die wesentlichen Änderungen betreffen das Sachwertverfahren. 
Dieses Verfahren wurde um einen sogenannten Regionalfaktor 
ergänzt. Dieser Faktor soll die regional unterschiedlichen Preis-
entwicklungen widerspiegeln. Er fließt zusätzlich zu den Normal-
herstellungskosten, dem Baupreisindex und dem Alterswertmin-
derungsfaktor in die Berechnungen ein. Maßgeblich sind die Re-
gionalfaktoren der Gutachterausschüsse. Liegen keine Regional-
faktoren vor, ist der gesetzliche (neutrale) Regionalfaktor von 1,0 
anzuwenden.

Ertragswertverfahren
Im Ertragswertverfahren wurde auf die Erfahrungswerte der Gut-
achterausschüsse zu den Bewirtschaftungskosten verzichtet. Statt-
dessen gelten standardisierte Werte aus der neu gefassten Anlage 
23 zum BewG. Die Prozentsätze der gesetzlich definierten Liegen-
schaftszinssätze wurden reduziert. Die neuen Sätze betragen: für 

Mietwohngrundstücke 3,5 %, (bisher 5,0 %), für gemischt genutzte 
Grundstücke (Gewerbeanteil bis zu 50 %) 4,5 % (bisher 5,5 %) so-
wie bei Geschäftsgrundstücke 6,0 % (bisher 6,5 %). Die gesetzli-
chen Liegenschaftszinssätze kommen allerdings nur dann zur An-
wendung, wenn keine von den Gutachterausschüssen veröffent-
lichten Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen.

Vergleichswertverfahren bleibt vorrangig
Tatsächliche Auswirkungen auf die Höhe des Grundbesitzwertes 
haben die Neuregelungen nur dort, wo die Bewertungsobjekte 
in Gegenden gelegen sind, in denen örtlich zuständige Gutach-
terausschüsse keine Daten zur Anwendung des Vergleichswert-
verfahrens zur Verfügung stellen. Dies ist praktisch nur noch in 
bestimmten ländlichen Gegenden der Fall. In den Städten und 
größeren Gemeinden liegen im Regelfall Vergleichsfaktoren (Kauf-
preise/Quadratmeter-Durchschnittspreise) für Wohnungen/Häu-
ser usw. vor. Im Ergebnis hängt also die Höhe der Bewertung von 
Grundbesitz für die Erbschaft- und Schenkungsteuer davon ab, 
ob Datenmaterial des örtlich zuständigen Gutachterausschusses 
vorliegt. Die Daten der Gutachterausschüsse können künftig drei 
Jahre (bisher zwei Jahre) nach Ende des Auswertungszeitraums 
angewendet werden (§ 177 Abs. 2,3 BewG).

Nachweis eines niedrigeren Grundbesitzwertes  

Öffnungsklausel
Mit der sogenannten „Öffnungsklausel“ steht den Erben bzw. 
Erwerbern von Immobilienvermögen wie bisher die Möglichkeit 
des Nachweises eines niedrigeren Verkehrswertes mittels eines 
Sachverständigengutachtens oder anderen geeigneten Beweis-
mitteln offen (§ 198 BewG). Diese Option dürfte angesichts der 
neuen Reform der Grundstückswertermittlung künftig verstärkt 
genutzt werden. 

Gutachten 
Die Finanzverwaltung hat die Möglichkeiten des Nachweises ei-
nes niedrigeren Verkehrswertes in R B 198 der Erbschaftsteuer-
Richtlinien 2019 näher bestimmt. Anerkannt werden „nachweis-
fähige“ Gutachten des örtlich zuständigen Gutachterausschusses 
oder eines Sachverständigen für die Bewertung von Grundstü-
cken. Grundsätzlich unterliegen Wertgutachten der Beweiswür-
digung durch das Finanzamt.

Nachweislast
Dem Erben/Erwerber obliegt stets die „Nachweislast“ für einen 
geringeren gemeinen Wert. An diese Beweisführung knüpft die 
Rechtsprechung hohe Anforderungen. Am einfachsten gelingt 
die Beweisführung mit einem vorhandenen geeigneten Kauf-
preis. Die Finanzverwaltung erkennt hierbei einen im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr (und nicht unter nahen Verwandten) in-
nerhalb eines Jahres vor oder nach dem Bewertungsstichtag zu 
Stande gekommenen Kaufpreis über das zu bewertende Grund-
stück als Nachweis an. Selbst wenn ein Kaufpreis außerhalb die-
ses Zeitraums im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zustande ge-
kommen ist und sich die maßgeblichen Verhältnisse hierfür ge-
genüber den Verhältnissen zum Bewertungsstichtag nicht geän-
dert haben, kann auch dieser als Nachweis des niedrigeren ge-
meinen Werts dienen. Seitens der Finanzverwaltung bestehen 
„keine Bedenken, diesen Wert regelmäßig ohne Wertkorrekturen 
als Grundbesitzwert festzustellen (R B 198 Abs. 4 ErbStR 2019).
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Beiträge zur Rentenversicherung
Bisherige Regelung
Mit dem Alterseinkünftegesetz 2005 wur-
de im Zuge der Umstellung der Besteu-
erung von Renten auf die nachgelager-
te Besteuerung ein jährlich um 2 Prozent 
ansteigender Sonderausgabenabzug von 
Altersvorsorgeaufwendungen bis ins Jahr 
2025 eingeführt. Die stufenweise Erhö-
hung des Sonderausgabenabzugs ende-
te zum 31.12.2022.

Vollständiger Sonderausgabenabzug
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 (JStG 
2022) wurde mit Wirkung ab 2023 ein 
vollständiger Sonderausgabenabzug für 
Altersvorsorgeaufwendungen (Renten-
versicherungsbeiträge) eingeführt (§ 10 
Abs. 3 EStG idF JStG 2022). Ursprüng-
lich war vorgesehen, den vollständigen 

Sonderausgabenabzug erstmals im Jahr 
2025 zuzulassen. Für 2023 erhöht sich 
dadurch der Sonderausgabenabzugs-
betrag um vier Prozent. Unverändert gilt, 
dass Altersvorsorgeaufwendungen bis 
zu dem Höchstbeitrag zur knappschaft-
lichen Rentenversicherung West berück-
sichtigt werden können. Der Höchstbei-
trag beträgt 2023 € 26.528,00 (= 24,7 % 
aus der Beitragsbemessungsgrenze  
€ 107.400,00).

Wegfall der Vorsorgepauschale
Als Folgeänderung entfällt die Über-
gangsregelung zum Abzug von Renten-
versicherungsbeiträgen in Form einer Vor-
sorgepauschale bei der Erhebung der 
Lohnsteuer (§ 39 b Abs. 4 Einkommen-
steuergesetz).

Arbeitszimmer und 
Homeoffice- 
Pauschale 2023  
 
Arbeitszimmer 
Steuerpflichtige können Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer bis zu € 1.260,00 pro Ka-
lenderjahr steuerlich geltend ma-
chen, wenn für diese konkrete Tä-
tigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht (§ 4 Abs. 5 Buchst. 
6b Einkommensteuergesetz/EStG). 
Die Aufwendungen mussten bis-
lang im Einzelnen nachgewiesen 
werden. Nach der Neuregelung 
im Jahressteuergesetz 2022 wur-
de der Höchstbetrag für Aufwen-
dungen in eine Jahrespauscha-
le umgewandelt. Ein Nachweis für 
Aufwendungen entfällt. Ein unbe-
schränkter Abzug von Arbeitszim-
meraufwendungen bleibt wie bisher 
nur solchen Steuerpflichtigen vor-
behalten, bei denen der sogenann-
te Mittelpunktfall vorliegt. Das heißt, 
das Arbeitszimmer bildet den Mittel-
punkt für die gesamte betriebliche 
und berufliche Tätigkeit.

Homeoffice-Pauschale
Die Geltendmachung einer Home-
office-Pauschale wurde durch das 
Jahressteuergesetz 2022 erleich-
tert. Der jährliche Maximalbetrag 
für die Homeoffice-Pauschale wur-
de von € 600,00 auf € 1.260,00 
angehoben. Der tägliche Pausch-
betrag in Höhe von € 6,00 kann 
ab 2023 bereits dann geltend ge-
macht werden, wenn die Tätigkeit 
überwiegend (bisher „ausschließ-
lich“ § 4 Abs. 5 Nr. 6b Satz 4 EStG a. 
F.) in der häuslichen Wohnung aus-
geübt wird. Im Ergebnis muss der 
Arbeitnehmer somit nicht mehr den 
ganzen Tag zu Hause arbeiten, um 
die Homeoffice-Pauschale geltend 
machen zu können. Es können da-
rüber hinaus für denselben Tag die 
Entfernungspauschale oder Reise-
kosten geltend gemacht werden. 
Bei doppelter Haushaltsführung 
kommt die Homeoffice-Pauschale 
nicht mehr zum Ansatz. Aufwen-
dungen für Arbeitsmittel und Inter-
netkosten usw. können darüber hi-
naus gesondert geltend gemacht 
werden. 

Photovoltaikanlagen: Ausnah-
men von der Besteuerung
Photovoltaikanlagen 
Einnahmen aus dem Verkauf des mit 
einer Photovoltaikanlage erzeugten Stro-
mes an den örtlichen Netzbetreiber stel-
len Einkünfte aus Gewerbebetrieb dar 
(§ 15 Einkommensteuergesetz/EStG). 
Darüber hinaus fällt mit dem Betreiben 
einer größeren Photovoltaikanlage auch 
Umsatzsteuer an, soweit der Betreiber 
nicht unter die Kleinunternehmerrege-
lung fällt (Umsatz im vorherigen Jahr nicht 
mehr als € 22.000,00 und im laufenden 
Kalenderjahr keine höheren Umsätze als 
€ 50.000,00, vgl. § 19 Abs. 1 Umsatz-
steuergesetz/UStG). Betreiber größerer 
Anlagen müssen darüber hinaus auch 
eine Gewerbesteuererklärung abgeben, 
sofern der Gewerbeertrag den Freibetrag 
von € 24.500,00 im Jahr überschreitet.  

Neuregelungen im JStG 2022
Die Finanzverwaltung räumte Betreibern 
kleinerer Anlagen bislang auf Antrag 
einen Verzicht auf die steuerliche Erfas-
sung ein. Damit konnten kleine Anlagen 
von der Besteuerung ausgenommen wer-
den, die Anschaffungskosten waren dafür 
aber nicht abschreibbar. Möglich war dies 
bei Anlagen bis zu 10 Kilowatt (vgl. BMF-
Schreiben vom 29.10.2021). Mit dem 

Jahressteuergesetz 2022 wurde mit § 3 
Nr. 72 EStG i.d.F. JStG 2022 eine gesetz-
liche Steuerbefreiung für Photovoltaikan-
lagen mit einer Bruttoleistung von bis zu 
30 Kilowatt geschaffen. 

Neuregelung im Einzelnen
Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäu-
sern oder nicht Wohnzwecken dienenden 
Gebäuden sind rückwirkend ab 1.1.2022 
steuerfrei, wenn die Bruttoleistung 30 
Kilowatt nicht überschreitet. Anlagen auf 
oder an sonstigen Gebäuden (Mischge-
bäuden 2) sind steuerfrei, sofern die ins-
tallierte Bruttoleistung 15 Kilowatt pro 
Wohn- oder Gewerbeeinheit nicht über-
schreitet. Die Werte gelten für jede ein-
zelne Anlage. Für mehrere Anlagen gilt 
eine maximale Grenze von 100 Kilowatt. 
Die 100-kW-Grenze gilt pro Steuerpflich-
tigen oder pro Mitunternehmerschaft. Die 
Steuerbefreiung gilt unabhängig von der 
Art der Verwendung des erzeugten Stro-
mes. Die Steuerbefreiung gilt auch, wenn 
der Strom vollständig an den Netzbetrei-
ber verkauft oder zum Aufladen eines 
betrieblich genutzten E-Autos verwendet 
wird. Die Neuregelungen gelten unab-
hängig vom Zeitpunkt der Errichtung der 
Anlage.
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Grundbesitzbewertung für Erbschaft- und  
Schenkungsteuer ab 2023 
Jahressteuergesetz 2022
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 (BGBl 2022 I S. 2294) wur-
den einschlägige Vorschriften zur Bewertung von Grundbesitz für 
die Erbschaft- und Schenkungsteuer an die Immobilienwertermitt-
lungsverordnung vom Juli 2021 angepasst. Die Änderungen wa-
ren notwendig, um den Anforderungen des Bewertungsgesetzes/
BewG an eine möglichst realitätsnahe Verkehrswertermittlung ge-
recht zu werden. 

Die wesentlichen Neuregelungen im Überblick
Allgemein wurde die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer für 
Wohnimmobilien von bisher 70 Jahre auf 80 Jahre angehoben. 
Zudem liegt eine „Wohnung“ i. S. des Bewertungsrechts bereits 
ab einer Wohnfläche von 20 qm (bisher 23 qm) vor. 

Sachwertverfahren
Die wesentlichen Änderungen betreffen das Sachwertverfahren. 
Dieses Verfahren wurde um einen sogenannten Regionalfaktor 
ergänzt. Dieser Faktor soll die regional unterschiedlichen Preis-
entwicklungen widerspiegeln. Er fließt zusätzlich zu den Normal-
herstellungskosten, dem Baupreisindex und dem Alterswertmin-
derungsfaktor in die Berechnungen ein. Maßgeblich sind die Re-
gionalfaktoren der Gutachterausschüsse. Liegen keine Regional-
faktoren vor, ist der gesetzliche (neutrale) Regionalfaktor von 1,0 
anzuwenden.

Ertragswertverfahren
Im Ertragswertverfahren wurde auf die Erfahrungswerte der Gut-
achterausschüsse zu den Bewirtschaftungskosten verzichtet. Statt-
dessen gelten standardisierte Werte aus der neu gefassten Anlage 
23 zum BewG. Die Prozentsätze der gesetzlich definierten Liegen-
schaftszinssätze wurden reduziert. Die neuen Sätze betragen: für 

Mietwohngrundstücke 3,5 %, (bisher 5,0 %), für gemischt genutzte 
Grundstücke (Gewerbeanteil bis zu 50 %) 4,5 % (bisher 5,5 %) so-
wie bei Geschäftsgrundstücke 6,0 % (bisher 6,5 %). Die gesetzli-
chen Liegenschaftszinssätze kommen allerdings nur dann zur An-
wendung, wenn keine von den Gutachterausschüssen veröffent-
lichten Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen.

Vergleichswertverfahren bleibt vorrangig
Tatsächliche Auswirkungen auf die Höhe des Grundbesitzwertes 
haben die Neuregelungen nur dort, wo die Bewertungsobjekte 
in Gegenden gelegen sind, in denen örtlich zuständige Gutach-
terausschüsse keine Daten zur Anwendung des Vergleichswert-
verfahrens zur Verfügung stellen. Dies ist praktisch nur noch in 
bestimmten ländlichen Gegenden der Fall. In den Städten und 
größeren Gemeinden liegen im Regelfall Vergleichsfaktoren (Kauf-
preise/Quadratmeter-Durchschnittspreise) für Wohnungen/Häu-
ser usw. vor. Im Ergebnis hängt also die Höhe der Bewertung von 
Grundbesitz für die Erbschaft- und Schenkungsteuer davon ab, 
ob Datenmaterial des örtlich zuständigen Gutachterausschusses 
vorliegt. Die Daten der Gutachterausschüsse können künftig drei 
Jahre (bisher zwei Jahre) nach Ende des Auswertungszeitraums 
angewendet werden (§ 177 Abs. 2,3 BewG).

Nachweis eines niedrigeren Grundbesitzwertes  

Öffnungsklausel
Mit der sogenannten „Öffnungsklausel“ steht den Erben bzw. 
Erwerbern von Immobilienvermögen wie bisher die Möglichkeit 
des Nachweises eines niedrigeren Verkehrswertes mittels eines 
Sachverständigengutachtens oder anderen geeigneten Beweis-
mitteln offen (§ 198 BewG). Diese Option dürfte angesichts der 
neuen Reform der Grundstückswertermittlung künftig verstärkt 
genutzt werden. 

Gutachten 
Die Finanzverwaltung hat die Möglichkeiten des Nachweises ei-
nes niedrigeren Verkehrswertes in R B 198 der Erbschaftsteuer-
Richtlinien 2019 näher bestimmt. Anerkannt werden „nachweis-
fähige“ Gutachten des örtlich zuständigen Gutachterausschusses 
oder eines Sachverständigen für die Bewertung von Grundstü-
cken. Grundsätzlich unterliegen Wertgutachten der Beweiswür-
digung durch das Finanzamt.

Nachweislast
Dem Erben/Erwerber obliegt stets die „Nachweislast“ für einen 
geringeren gemeinen Wert. An diese Beweisführung knüpft die 
Rechtsprechung hohe Anforderungen. Am einfachsten gelingt 
die Beweisführung mit einem vorhandenen geeigneten Kauf-
preis. Die Finanzverwaltung erkennt hierbei einen im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr (und nicht unter nahen Verwandten) in-
nerhalb eines Jahres vor oder nach dem Bewertungsstichtag zu 
Stande gekommenen Kaufpreis über das zu bewertende Grund-
stück als Nachweis an. Selbst wenn ein Kaufpreis außerhalb die-
ses Zeitraums im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zustande ge-
kommen ist und sich die maßgeblichen Verhältnisse hierfür ge-
genüber den Verhältnissen zum Bewertungsstichtag nicht geän-
dert haben, kann auch dieser als Nachweis des niedrigeren ge-
meinen Werts dienen. Seitens der Finanzverwaltung bestehen 
„keine Bedenken, diesen Wert regelmäßig ohne Wertkorrekturen 
als Grundbesitzwert festzustellen (R B 198 Abs. 4 ErbStR 2019).
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Keine Förderung mehr für Gas-
heizungen
Energetische Sanierungen
Die Vorschrift des § 35c Einkommensteuergesetz/EStG regelt eine in Form einer 
Steuererstattung auf Antrag progressionsunabhängige Förderung von Aufwen-
dungen für energetische Sanierungsmaßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Gebäuden. Für geförderte Aufwendungen können Steuererstattungen 
in Anspruch genommen werden in Höhe von je 7 % der Aufwendungen, höchs-
tens je € 14.000,00 im Kalenderjahr der Sanierungsmaßnahme und im darauffol-
genden Kalenderjahr. In der Sanierungsmaßnahme folgenden dritten Jahr mindert 
sich die Einkommensteuer um 6 % der Aufwendungen bzw. maximal € 12.000,00.

Änderung der Verordnung
Der Bundesrat hat zum Ende des vergangenen Jahres der Zweiten Verordnung zur 
Änderung der Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung zugestimmt. Zu 
den wesentlichen Änderungen zählte die Einstellung der Förderung für gasbetrie-
bene Wärmepumpen, Gasbrennwerttechnik und Gas-Hybrid-Heizungen. Darüber 
hinaus wurden die Anforderungen an Gebäude- und Wärmenetze an die entspre-
chenden Förderbedingungen angepasst. Die übrigen im Gesetz genannten ener-
getischen Maßnahmen, insbesondere die Energieberatung, gelten unverändert.

CO2-Steuer
CO2-Abgabe
Im Brennstoffemissionshandelsgesetz/BEHG ist festgelegt, dass, wer Kohlendioxid/
CO2 ausstößt, eine Abgabe zahlen muss. Betroffen sind neben der Industrie auch 
Immobilieneigentümer. Ausgenommen sind sogenannte KfW-Effizienzhäuser 55 
oder besser. 

Neuregelung ab 2023
Bisher zahlten die CO2-Abgabe ausschließlich die Mieter. Seit dem 1. Januar müs-
sen sich auch Vermieter an den Kosten beteiligen. Dabei gilt nicht etwa die verein-
fachte Regelung 50:50. Vielmehr sieht das Gesetz ein Stufenmodell vor. Zur Berech-
nung der zutreffenden Stufe bzw. Aufteilungsquote sollten Vermieter zur Vorberei-
tung der Heizkostenabrechnung für 2023 im Lauf des Jahres folgende Daten vom 
Brennstofflieferanten erfragen: Brennstoffemissionen des gelieferten Brennstoffs, 
Kohlendioxidkosten nach dem BEHG, Emissionsfaktor des Brennstoffs und Energie-
gehalt der gelieferten Brennstoffmenge.   

Zahlungstermine

April 2023

*11. Umsatzsteuer mtl. für März bzw. Februar 
mit Dauerfristverlängerung bei Sonder-
vorauszahlung (1/11 Abschlag) 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag sowie 
Kirchenlohnsteuer für März

14. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Um-
satzsteuer, Lohn- und Kirchensteuer, So-
lidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei Bar-
zahlung und Zahlung per Scheck.

24. Sozialversicherungsbeiträge April 
(Abgabe der Beitragsnachweise)

25. Zusammenfassende Meldung

26. Sozialversicherungsbeiträge April  
(Fälligkeit der Beiträge)

Mai 2023

10. Umsatzsteuer mtl. für April bzw. März mit 
Dauerfristverlängerung bei Sondervor-
auszahlung (1/11 Abschlag) 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag sowie 
Kirchenlohnsteuer für April

*15. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Um-
satzsteuer, Lohn- und Kirchenlohnsteuer, 
Solidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei 
Barzahlung und Zahlung per Scheck. 
Gewerbesteuervorauszahlung, Grund-
steuer

19. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Ge-
werbesteuer, Grundsteuer

24. Sozialversicherungsbeiträge Mai 
(Abgabe der Beitragsnachweise)

25. Zusammenfassende Meldung  
(Umsatzsteuer)

26. Sozialversicherungsbeiträge Mai  
(Fälligkeit der Beiträge)

Juni 2023

*12. Umsatzsteuer mtl. für Mai bzw. April mit 
Dauerfristverlängerung bei Sondervor-
auszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag sowie 
Kirchenlohnsteuer für Mai
Einkommensteuer, Kirchensteuer, So-
lidaritätszuschlag, Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

15. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Um-
satzsteuer, Lohn- und Kirchenlohnsteuer, 
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei 
Barzahlung und Zahlung per Scheck.

*26. Sozialversicherungsbeiträge Juni 
(Abgabe der Beitragsnachweise)
Zusammenfassende Meldung  
(Umsatzsteuer)

28. Sozialversicherungsbeiträge Juni  
(Fälligkeit der Beiträge)

*  Feiertagsbedingte Verschiebung des Termins auf 
diesen Tag (§ 108 Abs 3 AO) 

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck  
gelten erst drei Tage nach Eingang als geleistet.
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